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BEITRAGSORDNUNG 
 
 
ORDENTLICHE MITGLIEDSCHAFT 
 
Einzel-Mitgliedschaft: 
Inhaber:in eines Nutzungsrechts, stimmberechtigt  
in der Mitgliederversammlung, uneingeschränktes 
Spielrecht auf dem Golfplatz, inkl. DGV-Mitglieds-  
ausweis. 
 
Jahres-Mitgliedsbeitrag aktiv  EUR 1.750,00 
Jahres-Mitgliedsbeitrag passiv  EUR      520,00 
 
 
AUSSERORDENTLICHE MITGLIEDSCHAFT 
 
Kinder/Jugendliche: 
bis  18 Jahre EUR 150,00 
 
Auszubildende/Studierende: 
mit gültigem Ausbildungsnachweis  
oder Studierenden-Ausweis  EUR  350,00 
 
Jahres-Mitgliedschaften: 
Uneingeschränktes Spielrecht auf dem Golfplatz,  
nicht stimmberechtigt, inkl. DGV-Mitgliedsausweis. 
 
bis  30 Jahre EUR 700,00 
bis  40 Jahre EUR  1.350,00  
ab  41 Jahre EUR  2.350,00 
 
Familien Jahres-Mitgliedschaft: 
für Familien oder eingetragene Lebenspartner- 
schaften und deren Kindern, wobei eines der  
beiden Elternteile nicht älter als 45 Jahre ist.  
Uneingeschränktes Spielrecht auf dem Golfplatz,  
nicht stimmberechtigt, inkl. DGV-Mitgliedsausweis. 
 
Familien Jahres-Mitgliedschaft     EUR 2.700,00 
 

 
 
Hotel/Firmen-Mitgliedschaft: 
Inhaber:in eines Nutzungsrechts, stimmberechtigt 
in der Mitgliederversammlung, uneingeschränktes 
Spielrecht auf dem Golfplatz, inkl. DGV-Mitglieds- 
ausweis. 
 
Jahres-Mitgliedsbeitrag aktiv  EUR  1.750,00 
Jahres-Mitgliedsbeitrag passiv  EUR     520,00 
 
 
 
 
Zweit-Mitgliedschaft: 
Uneingeschränktes Spielrecht auf dem Golfplatz, 
nicht stimmberechtigt, inkl. DGV-Mitgliedsausweis.  
 
Jahres-Zweitmitgliedsbeitrag          EUR  1.450,00 
 
Die Satzung sieht vor, dass Zweitmitglieder im GC 
Owingen-Überlingen Hofgut Lugenhof e.V. ordent-
liche Mitglieder in einem anerkannten Golfclub 
sein müssen. Wir bitten sie der Ordnung halber, 
uns bis spätestens 30.03. eines jeden Jahres den 
Nachweis einer bestehenden Mitgliedschaft in 
Ihrem Heimatverein vorzulegen.  
 
Passive, Förder- oder Fern-Mitgliedschaften und 
Ähnliches bilden keine Grundlage für eine Zweit-
Mitgliedschaft in unserem Golfclub. 
 
Nutzungsrecht-Inhaber:in ohne Spielrecht: 
nicht stimmberechtigt, Jahres-Kostenbeitrag gemäß  
§ 4 des Nutzungsrechtvertrages.  EUR 520,00 
 
Erwerbbare Nutzungsrechte auf Anfrage. 

 
 
 


